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1631 A
AUSZUEGE AUS DEM PROTOKOLL DES [ ZUGER STADT]RATES

29 . März

"Wegen Statthalter [Paul ] Benggen und der Rollen [Johann Peter , Karl Emanuel

und Johann Ludwig vo?t Roll ] Streitigkheit [um den Löbernhof im Cham] Jst
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Erkhennt : weilt der [Johann Peter von ] Roll gnugsamb citiert , und Allweil nit

erscheinen will 3 so soll [ in Cham] uf Montag der Rechtstag bywessens des us-

schutz von Bürgeren sein fortgang nemen 3 und soll Erkhent werden was recht

sey . "

31 . März

"Von des Zugs wegen betreffend den Leebernhoff Zuo Kham3 H . Landtammann [Johann

Peter von ] Roll und seine brüder [Karl Emanuel und Johann Ludwig von Roll ] von

Uri auch h . Statthalter Bengg und Amccnn [Konrad III . ] Zurlaube ?i Selig und sei¬

ne Erben [Beat II. 3 Heinrich I . und Elisabeth Zurlauben] 3 Jst der Usschutz

von Burgern weitleuffig bricht worden wie und was gestalten die Sach sich zu¬

tragen . Auch die Artickell us dem Burgerbuch 3 die Zugsgerechtigkheitt und auch

die Ergangen Urtlen Zu täam [von 1623 und 1625] 3 Zwüschen den Rollen und Amann

Zvcrlauben sei . und Stathalter Bengen vergeläsen 3 und ward . . . erkhent 3 dass

Namblichen min g . h . [Ammann (Stabführer ) und Rat ] und Burgern nit Khonnen noch

sollen von unsern bürgerlichen fryheiten und grechtigkheiten schreiten 3 sonders

dass der ganze handell by Jn diesem erlangten rechten 3 bestettigungen 3 brieff

und urkhunden verbleiben 3 und der Rest 3 was die Rollen Zuo heüschen das soll

umb ein mahlt biss uff die Anheimbschkunfft beeder [Beat II . u?id Heinrich I . ]

Zurlauben [die sich damals bei ihrer Kompagnie in Frankreich befanden ] hinder

h. Stathalter Benggen verbleiben . " -i
"Nach mymr helmkunfifit ua  Frankhrhych [1631]  lAt unz den Erben Kon Statthal¬
ter . Benggen nüt lalt worden kiemtt woa er Im hoofifi möchte darin [ ?] gzyn  i >yn,
hat er behalten . "

"Unnd soll den herren [ Landammann und Rat ] von Uri uff bede Jhre schriben Z

fründt und emsthafft geantwortet werden . . . was min gn . hem geursachet , hi

hhrer Khantnuss ze verbliben . "

3 . November

"H. Statthalter Bengg und hauptman [und Stadt - und Amtsrat Beat II . ] Zurlauben

hant anbracht des Rolle >i gschäfft 3 Anzeigt das Sy sin nachmahlen An allen er¬

gangen Erkhantnuss wellen heben 3 und darmit protestieren vor Gott und min g . h.

das sy noch Jhre Erben Niemandem [ ?] khein vemem bscheit deshalber zu ge¬

ben , betent m. g . h . wöllent durch ein Messiff solches unsern Eydgnossen von Uri

zu wüssen thun 3 das Jst Jhnen bewilliget worden nach Jhrem begehreyi 3 wol-

bschächen . "

"Notanda die beAten behelf"

Kopie . Glosse und Dorsualnotiz von Beat II . Zurlauben. AH 8 , 240
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